
Baumschutzkompensationserlass

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Veöraucherschutz

Vom 15. Okrober 2007 -vt 6 - 5322-t-O -

l.

l . l

Allgemeines

'Der Baumschutzkompensationserlass bildet die Basis für eine
grundsätzlich landesweit einheitliche Kompensationspraxis
bei der Beseitigung und Schädigung geschützter Bäume.

Geltungsbereich

Der Baumschutzkompensationserlass gilt grundsätzlich für
durch Rechtsvorschriften gbschützte Einzelbäume, Alleen,
Baumreihen sowie Baumgruppen, bei denen entweder die
nahrschutzrechtliche Eingriffsregelung dirckt anwendbar
ist oder die zu Grunde liegende Schutzvorschrift hinsicht-
lich der Kompensationsmaßnahmen auf $ 15 Abs. 4 bis 6
des Landesnaturschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom22. Oktober 2002 (GVOBI. M-V 2003
S. l), das zuleut durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juli
2006 (GVOBI. M-V S.560) geändert worden ist, verweist.

Rpchtsnormen 
"ut1 

gsfirrtz von Gehölzen sind insbesonde-
re die Vorschriften zu den gesetzlich geschützten Bäumen
sowie zum Schuu der Alleen - vergleiche etwa $$ 26a
und 27 des Landesnaturschutzgesetzes. Weiterhin bestehen

noch Baumschutzverndnungen, die nach Maßgabe von
$ 26 des Landesnaturschutzgesetzes erlassen worden sinil
oder gemäB $ 75 das Landesnaturschutzgesetzes folgelte.n.

Dieser Erlass gilt femer fiir atle Alleen, einseitige Baumrei-
hen sowii Baumreihen einschließlich solcher unter lü) Me-
tem Uinge, die ihren Standort nicht an Bundes- und l^andes-
straßen haben.

Alleen und Baumreihen, die nich! an öffentlichen oder pri-
vaten Verkehrsflächen und Feldwegen ihren Standört
haben, sind durch die nairschutzr€chtliche Eingriffsrcge-
lung geschützt (vergleiche $ 14 Abs.2 Nr. E des Landesna-
turschutzgesetzes). lDies kann beispielsweise bei Allccn
und Baumreihen an stillgelegten oder ungenutzten Straßen-
abschnitten,'an nicht befahrenen Wasserläufert, auf Wie-
senflächen oder auf öffentlich nicht zugäqglichen Pa*plät-
zen der Fall sein. Auch Baumgnrppen sind nach $ 14 Abs.2
Nr. 8 des Landesnaturschutzgesetzes geschützt.

Schließlich entsteht eine Kompensationspflicht für Einzel-
bäume auf der Gnrndlage dor naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung, wenn im Rahmen größerer Vorhaben - zum
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Beispiel bei der Errichtung baulicher Anlagen - neben
anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
auch Einzelbäume betoffen sind.

Dieser Erlass gilt nicht ftirBaumschutzsatzungen, die nach
Maßgabe des g 26 Abs. I Satz I dejlandesnaturschutzge-
setzes erlassen worden sind.

l-2 Empfehlung

Fär die im itbernagenen Wirkungskreis gemäß g 76 des
Landesnaturschutzgeserzes bis zum 31. Juli 2ü)8 fortgel-
tenden Baumschutzverordnungen der Landkreise wird die
Anwendung dieses Erlasses nach Maßgabe der dort gelten-

. den Regelungen empfohlen.

2. I)efinitionen

Soweit mit diesem Erlass keine abweichenden Regelungen
gehoffen werden, sind für die in Folgenden verwendeten
Begrifflichkeiten die Definitionen der Zusätzlichen Techni_
schen Vertragsbedingungen und Richtlinien ftir die Baum_
pflege (nachfolgend genannr ZTV-Baumpflege) der For_
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschafts_

. bau e. V. (FII), Colmantstraße 32,53115 Bonn, maßgeblich.

2.1 Einzelbäume

Einzelbäume im Sinne dieses Erlasses.sind Bäume mit
einem Strimmumfang ab 50 Zentimetern, gemessen in einer
Höhe von 130 Zpntirnetemüber dem Erdboden. Bei mehr_
stilrnmigen Bäumen müssen mindestens zwei Stämme
(nicht Aste, wie zum Beispiel Grobäste) zusammen einen
Stammumfang von 50 Zentimetern, gemessen in einer
Höhe von 130 Zentimetern über dem Erdboden, aufweisen.
Wenn der Kronenansatz unter einer Höhe von 130 Zuntl_

. metern über dem Erdboden liegt, ist der Stammumfang bei-
der Stämme unter dem Kronenansatz maßgeblich.

2.2 Alleen und einseitige Baumreihen

Alleen sind - unab,hängig von ihrer Länge - mindestens
zwei parallel verlaufende Baurnreihen. Sie bestehen aus
etwa gleichaltrigen und vom Erscheinungsbild her gleich-
artigen Bäumen, die in einem gleichmäßigen Abstand und- 
innerhalb der Reihe gepftanzt wurden. Für einseitige
Baumreihen gelten die gleichen Kriterien.

2.3 Baumreihen

Baumreihen sind :- unabhängig von ihr€r Länge und von
illrer Alterssblktur - gepflanzte oder.durch Wildivuchs ent-

' standene linienförmige Baumbest?inde, die einen gleich-
mäßigen Abstand inneftalb der Reihe aufireisen. Im Gegen-
satz zu ei$eitigen Baumreihen süehen sie nidrt an öffentli_

. chen oder privaten Vskelnsflächen oder Feldwegen, son-
derri zum Beispiel auf einem Feld oder auf einer Wiese.

2.4 Baumgnrppen

Eine Baumgnrppe besteht aus mindestens drei Bäumen, die
in einem räumlichen Zuiammenhang stehen und eine opti-

sche Einheit bilden. Die einzelnen Bäume der Baumgruppe
müssen jeweils fiir sich genommen einen Stammumfang
von 50 Zentimetem, gemessen in einer Höhe von 130 Zen-
timetem liber dem Erdboden. haben.

2:5 Seltene Baumarten

Als seltene Baumarten im Sinne dieses Erlasses gelten
Eibe, Berg-, Flatter- und Feldulme, Blutbuche, Wildapfel,
Wildbime, Elsbeere, Mehlbeere, Platane, Walnuss und
Schwarznuss.

2.6 Sachgemäßeschnittmaßnahmen

Baumpflegemaßnahmen sind immer nach der jeweils aktu-
ellen Fassung der ZTV-Baumpflege durchzuführen.

Die nachfolgend genannten Maßnahmen sind sachgemäß
und damit nicht kompensationspflichtig:

2.6.1 Pflegeschnitte (Kronenentlastungsschnitte, Kroneneinktir_
zung, Köpfen von Kopfweiden oder -linden, Erziehunss_
schnitte an Jungbäumen),

2.6.2 Totholzbeseitigung an Einzelbäumen, Alleen und Baum-
reihen, Herstellen des Lichtaumprofils straßenseitig bis zu
einer Höhe von 45O Z,entimetern bei Alleen und einseitigen
Baurnreihen.

2.7 UnsachgemäßeSchnittrnaßnahmen

Unsachgemäße Schnittmaßnahmen sind insbesondere ge_
geben, wenn

2.7.1 der Umfang,der Schnitte über das unter Nummer 2.6 ge_
nannte Maß hinausgeht (zum Beispiel Schneiden des Licht-
raumprofrls straßenseitig über eine Höhe von 45O Z*nti-
metern),

2.7 .2 dre Sclnittführung nicht entsprechend der jeweils aktuellen
Fassung der ZTV-Baumpflege erfolgt,

2.i.3 ackerseitige Schnittmaßnahmen an Alleen, Baumreihen
und einseitigen Baumreihen durchgeführt werden oder

2.7.4 Bäuualre gekappt wörden.

2.8 SonstigeSchädigungen

Sonstige Schädigungen an geschützten Gehölzen können
zum Beispiel durch den Einsatz von pestiziden oder durch
das Pflügen im Wurzetbereich hervorgenrfen werden.

3. Kompensation

3.1 Einzelbäume und Baumgruppen

3. l. I Erforderlichkeit von Kompensatiorismaßnahmen

Fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen (siehe
unter Nummer 2.6) sowie Maßnatrmen zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Sachen von
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3.1.2

^A,nL I

3.t .3

Anl.2

3.1-4

bedeutpndem Wert unterliegen keiner Genehmigungs-
pflicht (vergleiche g 26a Abs. 2 Satz 2 des Landesnatur-
schutzgesetzes). Daher kann in diesen Fälen keine Kom-
nensatilnsverpflichtung entstehen.

Bäume, die aufgrund natürlicher Ursachen absterben oder
abgestorben sind, unterliegen ebenfalls keiner Kompensa-
tionspflicht. Zu den natürlic[en Ursachen gehören insbe-
sonderc des Alter und Baumkrankheiten.

Kompensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen

Der Kompensationsbedarf ist nach Maßgabe der A.nlage l,
die Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift ist, zu berech-
nen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die unter
Nummer 2.5 aufgez?ihlten seltenen Baumarten. Bei ge-
schützteu Bäumen dieser Arten erfolgt die Kompensation
ab einem Stammumfang von 50 Zentimetern in einer Höhe
von 130 Zeutimetern über dem Erdboden immer im Ver-
häl tn isvonl :3.

Bei Baumgruppen istjeder der Baumgruppe angehörende
Baum einzeln zu kompensieren.

Ulsachgemtlße Schnittmaßnahmen und sonstige Schädi-
gungen

Der Kompensationsumfang bei unsachgemäßen Schnitt-'
maßnahmen und sonstigen Schädigungen eines geschütz-
ten Baumes ist anhand des Stammumfangs und des Laub-
verlustes nach Ma8gabe der Anlage 2, die Bestandteil die-
ser Verwaltungsvorschrift ist, zu errnireln.

Der Kompensationsumfang ist für jeden einzelnen geschä-
digten Baum in absoluten lVerten angegeben.

Wurzelschäden

Ein unsachgemäßer Eingriff im Wurzelbereich wird wie
folgt.kompensiert:

Bei einem Verlust von Starkwurzeln (= Wurzel mit einem
Durchmesser von itber fünf Zentimetern) wird davon aus-
gegangen, dass jeder Sgrkwurzelverlust einem Wurzelver-
lust von fünf Prozent entspricht. Je fünftrozentigem Wur-
zelvedust ist ein Ausgleich mit 0,1 Bäumen vorannehmen.
7-usätdich ist zu präfeq ob durch Ordnungsverftigung ein
fachgerechter Nachschnitt im gesch:idigten Wurzelbereich
sowie in der Krotre angeordnet werden sollte.

Wurden derart viele Starkwurzeln'gekappq dass die Stand-
sicherheit oder das Überlöben des Baumes in Frage steht, ist
von einem Totalverlust auszugehen. Der betroffene Baum
ist .abzunehmen. Der Kornlrnsationsumfang bei einem
Totalverlust bestirnrnt sich im Übrigen nach Anlage l.

Beispiel;

Auf einer Baustelle werden unsachgemäße Wurzelkappun-
gen an fünf Starkwurzeln festgestellt. Der Baum ist nicht

abgänglg. Der Ausgleich beträgt demnach insgesamt
0,5 Bäume. Zrsätzlich ist ein fachgerechter Nachschnia im
Wurzelbereich und die entbprechende Krroneneinktirzung
anzuordne.n.

3.1.5 Ausgleich und Ersatz

. Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen sind'in der Regel mit
einheimischen und stando4gerechten Bäumen vorzuneh-
men. Nicht einheimische Biluge sind nach Abstirn4ung
mit dem Kompensationspflichtigen vorrdngig durch ein-
heimische und standortger€cht€ Bliums zu ersetzen. Aus:
genonunen hierrron sind wegen ihrer Selienheit die unter
Nümmer 2,5 aufgeführrcn nicht heimisc\en Baumartan. Im
Einzelfall kann eine Verwendurig fremdländischer Bau-
mafien zugeft$s€n werden, wenn dies wegen besouderer
Gründe (anm Beispiol Hisorie) sinovoll erscheint.

Ausgleichspflanzutrg€n sind nach Möglictrkeit auf dem
von der Baumabnahme beEqffenen Grundstäct oder in
unmittplbarer Umgebung votzunehmen. Eine sibnvolle
Ausgleichspflanzung setzt voraus, dass arf dem,Grund-
stück ausreichend Platz für die Entrricklung dsr neu
anzupflanzenden Bäume zur Verfügung steht. Daher ist
insbesondere Ritcksicht auf die vorhandene Bebauung
sowie Versorgungsleitungen zu nehmen.

Steht dieser Plarz nicht zur Verfligung, kann gerade bei
kleineren Grundsüicken zum Beispiel die Anpflanzung
kleinkroniger Bäume, einer [anlbholzhecke, von hochstäm-
migen Obstbäumen alter Kulorsorten oder einer Gebtisch-
gruppe angemessener sein als die Anpflanzung \ von
Großb&iumen, die innerhalb weniger Jahrzehnte wiederum
zu Problemen fübrren könnten. Auch in diesen Fällen sind
die Ausgleichspflanzungen in der Regel mit einheimischen
trnd standortgerechten Gehölzen vorzunehmen.

3.1.6 Pflanzpflicht

Soweit drnach Ausgleichs- und Ersatzpflaqzungen recht-
lich und tatsächlich möglich und zwechäßig sin4 besteht
für den Kompensationspflichtigen lediglich eine Pflicht ar
Pflanzung im Verü?iltnis von I : l. Filr einen darllbcr hi-
nausgelrcnden Kompensationsumfang besteht für den
Pflichtigen ein Wahtrecht, ob er zusätzliche Anpflanzun-
gen vomimmt oder eine Ausgleichszahlung leistot, soweit
der zusätzliche Kompensationsu4fong eire ganzs Tahl
ausmachl Der letae Absatz unter Nummer 3.1.5 gilt ent-
sprechend.

Beispiel:

Ein Kompensatioaserfordernis im Ve{hältnis von | : 2;4'
bedeutetdemnach: PflanzpflichtimVerüältnis I : 1, Wahl-
recht zwischen zucätzlicher Anpflanzung eines Baumcs
und Ausgleicbszahlung für einen Baum, Ausgleichszah-
lung ftir 0,4 Bäume.

3.1.7 Ausgleichszahlungen

Soweit Ausgleichs- beziehungsweise Ersatrpflanzungen
nachweisbar aus rechtlichen oder atsächlichpn !{ände
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ganz oder teilweise nicht möglich sind, ist für die veölei-
bende Kompensationsverpflichtung eine Ausgleichszah-
lung zu leisten. Rechtliche oder tatsächliche Hinderungs-
gritnde können unter anderem darin liegen, dass keine
geeigneten Pflanzstandorte zur Verfttgung stehen oder die
privatrechtliche Befugnis zur Vomahme einer Ausgleichs-
oder Enatzpfl anzung fehlt.

Die Höhe der Ausgleichszahlung entspricht den Beschaf-
fuugskosten ftfo die ansonsten durchzufiiluenden Aus-
gleichs- oder Ersatzpflanzungen zuzäglich einer Pflanzkos-
tenpauschale in Höhe von 30 Prozent des Nettoerwerbs-
preises. Die Gehölzpreisc können bei den im Bund deutscher
Baumschulen (nachfolgend genannu BdB) organisierten
Baumschulen ermittelt werdcn.

Bei der Anwendung von kommunalen Gehölzschutzvor-
schriften sowie bei der Ausftlhrung von $ 26a des Landes-
naturschutzgesetzes stehen die Ausgleichszahlungen den
jeweils die Vorschriften ausführenden kornmunalen Ver-
waltungsträgern zu. Die Ausgleichszahlungen sind in die-
sen Fällen zweckgebunden ftlr die Neuanpflanzung und
Pflege der kommunalen Gehölzbestände einzusetzen.

3.1.8 Pflanzgröße, Pflanzanzahl, Pflanzqualität und Pflanzzeit

Den,{usgangspunlc bildet der nach den Nummern 3.1.2
bis 3.1.4 ermittelte Kompensationsumfang. Grundsätzlich
ist der Kompensationsumfang durch die Anpflanzung von
dreimal verpflanzten Hochstämmen mit einem Klonenan-
satz von zwei Meüern und einem Stammumfang von 16 bis
18 Zentimetern (gemessen in einem Meter Höhe) zu erfiil-
len.

Sofenr eine Pflanzung gemäß den Nummern 3.1 .5 bis 3.1.7
g'n? oder teilweise nicht dwch die geforderten Hochstäm-
me realisiert werden kann, sind zunächst die fiktiven
Beschaffrrngskosten für die eigentlich enzupflanzenden
Bäume zu ermitteln. Hierzu können wiederum die aktuel-
len lGtaloge der im BdB organisierten Betriebe herange-
zogen werden. Die Beschafftrngskosten einer alternativen
Anpflananng sollen den Beschaffrrngskosten ftirdie eigent-
lich anzupfl an znnden Hoclstämme entsprechen.

Im Übrigengeltendie Regelungen unterden Nummem 3.1,
3.2, 3.4 und 3.5 des Gemeinsamen Erlasses des Wirt-
schaffsministeriums und des. Umweluninisteriums zur
Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in
Mecklenburg'VorFromrnern vom 19. APlil 20{J2 (AmtsBl.
M-V S: 5 l0) entsprechend.

3.2 Alleen und einseitige Baumreihen sowie Baumreihen

3.2.1 Beseitigung von Bäumen

Die Regelungen unterNuinmer4in Verbindung mit Num-
mer 2 des Gemeihsamen Erlasses des Wirtschaffsministe-
riums und des Umweluninisteriums zur Neuanpflänzung
von Alleea und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-
Vorpommem werden hiennit fllr anwendbar erklärt.

3.2.2 Unsachgemäße Schnittrnaßnahmen und sonstige Schädi-
gungen

Der Kompensationsumfang bei unsachgcmilßen Schnitt-
maßnahmen und sonstigen Schädigungen eines geschiltz-
ten Baumes richtet sich nach der Bestandsform. Die
Bestandsform ist in entsprechender Anwendung von Num-
mer 2.1 des Gemeinsamen Erlasses des Wirtschaftsmini-
steriums und des Umweltministeriums zbr Ne.panpflan-
zung von Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklen-
burg-Vorpommem zu ertnitteln. Danach ergibt sich ein
Kompensationsumfang nach Anlage 3, die Bestandteil die-
ser Verwaltungsvorschrift ist.

Die Anlage 3 ist entsprechend fiir einseitige Baumreihen
und Baumreihen anzuwenden.

Der Kompensationsumfang ist fftr jeden einzelnen geschä-
digten Baum in absoluten Werten angegeben.

3.2.3 Wunelschäden

. Es gelrcn die Hinweise unter Nummer 3.1.4. Bei einem
Totalverlust gelten die unter Nummer 4 des Gemeinsamen
Erlasses des Wiitschaffsministeriums und des Umweltmi-
nisteriums zur Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen
Baumreihen in Mecklenburg-Vorpommem zum Ausgleich
und Ersatz getroffenen Regelungen.

3.2.4 Kompensationsmaßnahmen

Die im Gemeinsamen Erlass des Wirtschaftsministeriums
und des Umwelnninisteriwns zur Neuanpflanzung von
Alleen und einseitigen Baumreihen in MecHenburg.Vor-
ponrmern getroffenen Regelungen zur Neuanpflanzung,
zum Ausgleich und Ersatz sowie zur Pflanzpflicht werden
für anwendbar erkl?lrt.

Ausgleichszahlungen sind gnrndsätzlich und in voller
Höhe zu Gunsten des Alleenfonds des Landes vorzuneh-
men und innerhalb von zwölf Monaten nach Eintreten der
Bestandshaft des Bescheides zu leisten. Ftir die Berech-
nung der Höhe der Ausgleichszahlung und das Verfahren
werden die Nummern 4 und 5 des vorgenannten Erlasses
flir anwendbar erklärt.

4. Inkrafttreten,Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in l(raft. Mit dem Inkrafttreten dieser Veinpal-
tungsvorschrift tritt die Anlage 9 @iotoptypenkatalog
Mecklenbrrrg-Vorpommern mit Bewertung und Status) der
,fiinweise zur Eingriffsrogelung" (Schriftenreihe des Lan-
desamtes filr Umwelt, Naturschutz und Geologie 1999,
Heft 3) hinsichtlich der in ihr genannten Biotoptypen Meck-
lenburg-Vorpommern der Nummem 2:5 bis 2.7.2 arußr,r
Kraft.
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Kompensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen

Starnmumfang Kompensation im Verhältnis

50cmb is  l 50cm l :  I

> 150 cm bis 250 cm l : 2

>250 cm l : 3

Kompensationsumfang bei unsachgemäßen schnittmaßnahmen und
sonstigen Schädigungen bei Einzelbäumen und Bauimgruppen

Anlage I
Zu Nummer 3.1.2

Anlage 2

Zu Nummer 3.1.3

Laub-
Verlust

in Vo

Grad der Schädigung Kompensation
Stammumfang von
50 - 150 cm

Komperuation
Stammurnfang von
> 150 - 250 cm

Kompensation
Stamniumfang
> 250 cm
settene Baumart
>50cm

l l  b i s 2 5 schwache Schädigung, beginnende
Kronenverlichtung im Schwach-,
Grob- und Starkastbereich

o,4 o,4 0,4

26 bis 60 deutliche Schädigung, starke
Kronenverlichtung im Schwach-,
Grob- und Starkastbereich

0,5 r ,0 1 ,5

6l bis 99 starke Schädigung, Verlichtung der
gesamten Krone und Deformierung
durch Auslichtung im Schwach-,
Grob- und S tarkastbereich

0,8 1,6 2A

t00 Kappung der Krone, Tod des Baumes
durch sonstige Schädigungen

t .0 2,0 3,0

Kompensationsumfang bei unsachgemäßen Schnittmaßnahmen und Antage3
sonstigen Schädigungen an Alleen, einseitigen Baumreihen und Baumreihen Zu Nummer3.2.2

Laub-
Verlust
in Vo

Grad der Schädigung Aufgeläste
Allee

Lückige
Allee

Allee Geschlossene Allee/
seltene Baumarten

l l  b i s 2 5 schwache Schädigung, beginnende
Kronenverlichtung im Schwach-,
Grob- und Starkastbereich

o,4 0,4 0,s 0,5

26 bis 60 deutliche Scträdigung, starke
Kronenverlichtung im Schwach-,
Grob- und Starkastbereich

0,6 0,8 1,0 1,5

6l bis 99 starke Schädigung, Verlichtung der
gesamten Krone und Deformierung
durch Auslichtung im Schwach-,
Grob- und Starkastbereich

0,8 t ,5 2,5 3,0

100 Kappung der Krone,
Tod des Baumes

1 ,0 2,O 3,0 3,5
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